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Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
1. Allgemeine Teilnahmevoraussetzung 
 
Der Kursteilnehmende muss mindestens 10 Jahre und darf maximal 13 Jahre 
alt sein. 
 
2. Kursteilnahme und Anmeldebestätigung 
 
2.1. Die Anmeldung der Kursteilnehmenden erfolgt durch die Eltern oder die 
gesetzlichen Vertreter (im Folgenden: Vertragspartner). 
 
2.2. Der Kurs enthält folgende Leistungen: Unterricht, Unterkunft, 
Verpflegung, medizinische Betreuung, sowie Hin- und Rückfahrt. Nach der 
Anmeldung wird dem Vertragspartner die Anmeldung zum gebuchten Kurs 
inkl. Spezifikation der gebuchten Verpflegung vom GI bestätigt (im Folgenden 
„Anmeldebestätigung“). Der Vertrag tritt in Kraft ab dem Moment seiner 
Unterzeichnung vom Vertragspartner. 
 
2.3. Mit der Anmeldebestätigung wird eine Rechnung übersandt. In dieser 
werden die anfallende Kursgebühr, die sämtliche Leistungen gem. Ziff. 2.2. 
enthält, mit Zahlungstermin und die Kursteilnehmernummer mitgeteilt.  
 
2.4 Eine Teilbuchung ist nicht möglich. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
3.1. Vertragsbestandteil ist die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige 
Preisliste für den Kurs. 
 
3.2. Die Kursgebühr ist in voller Höhe zu dem in der Rechnung angegebenen 
Zahlungstermin zur Zahlung an das GI fällig. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang auf dem in der Rechnung 
angegebenen Konto des GI. Bei der Überweisung ist die 
Kursteilnehmernummer anzugeben. 
 
3.3. Sämtliche mit der Zahlung der Kursgebühr anfallende Bankgebühren 
gehen zu Lasten des Vertragspartners. 
 
3.4. Geht die Zahlung der vollen Kursgebühr nicht rechtzeitig beim GI ein, 
verliert der Vertragspartner den Anspruch auf Teilnahme des 
Kursteilnehmenden an dem gebuchten Kurs. In diesem Fall ist das GI 
berechtigt, den gebuchten Kurs anderweitig zu vergeben. 
 
3.5. Bei Nichtteilnahme am gebuchten Kurs, verspäteter Ankunft, vorzeitiger 
Abreise oder Abbruch eines Kurses sowie bei sonstigen Fehlzeiten besteht 
kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr. 
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4. Rücktritt 
 
4.1. Der Vertragspartner kann von der Buchung des Kurses gemäß 
nachfolgenden Bedingungen zurück treten: 

• Bei Rücktritt bis vier (4) Wochen vor Kursbeginn erstattet das GI 100% 
der bezahlten Teilnahmegebühr; 

• Bei Rücktritt bis eine (1) Woche vor Kurbeginn behält das GI 50% der 
Kursgebühr ein; 

• Nach Kursbeginn behält das GI 100% der Kursgebühr ein. Dem 
Vertragspartner ist der Nachweis gestattet, dass der im konkreten Fall 
angemessene Betrag niedriger ist. 
 

4.2. Der Rücktritt ist schriftlich, auch per E-Mail, gegenüber dem GI an die in 
der Anmeldebestätigung genannte Kontaktadresse zu erklären. Maßgeblich 
für den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung bei der in der Anmeldebestätigung genannten 
Kontaktadresse. 
 
5. Anreise 
 
5.1. Kann die Anreise nicht am ersten Kurstag erfolgen, muss das GI über die 
in der Anmeldebestätigung genannte Kontaktadresse informiert werden. 
 
5.2. Unterbleibt die Mitteilung gem. Ziff. 5.1, kann das GI über den Kursplatz 
anderweitig verfügen. 
 
5.3. Kann der Kursplatz nicht anderweitig vergeben werden, behält der 
Kursteilnehmende seinen Anspruch auf den Kursplatz. In jedem Fall ist der 
Vertragspartner zur Zahlung der vollen Kursgebühr verpflichtet. 
 
6. Unterkunft 
 
6.1. Die Unterkunft ist Teil des Kurses und kann nicht aus dem 
Leistungspaket ausgeschlossen werden. Eine vorherige Besichtigung der 
Unterkünfte ist nicht möglich. 
 
6.2. Der Tag des Einzugs ist der publizierte Anreisetag, der Tag des Auszugs 
ist der publizierte Abreisetag. 
 
6.3. Für die pflegliche Behandlung und Sauberkeit der Unterkunft ist für die 
Dauer des Kurses der Kursteilnehmende zuständig bzw. hat der 
Vertragspartner die pflegliche Behandlung sicherzustellen. Nach Beendigung 
des Kurses ist die Unterkunft aufgeräumt und sauber zu hinterlassen. Am 
Ende des Kurses findet eine ordentliche Übergabe der Unterkunft zwischen 
dem Kursteilnehmenden und einem vom GI benannten Vertreter statt. 
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6.4. Die Übernachtung von Gästen des Kursteilnehmenden in der Unterkunft 
oder auf dem Gelände der Unterkunft ist nicht gestattet. 
 
6.5. Wird für einen Zeitraum vor Kursbeginn, während oder nach Kursende 
eine Unterkunft durch das GI empfohlen, z. B. durch eine Link auf der 
Homepage des GI, dann tritt das GI nicht als Vermieter der Unterkunft auf. 
 
7. Kurseinteilung/Klassengröße 
 
7.1. Die vorläufige Zuweisung zu einer Kursstufe erfolgt aufgrund der 
Angaben auf dem Anmeldeformular. 
 
7.2. Die endgültige Zuweisung zu einer Kursstufe erfolgt aufgrund des 
Einstufungstests bei Kursbeginn am Kursort. 
 
7.3. Bei allen Kursen werden in der Regel maximal 16 Kursteilnehmende pro 
Klasse unterrichtet. 
 
8. Pflichten des/der Vertragspartner/in 
 
8.1. Für einen 100%-Versicherungsschutz ist selbst zu sorgen. Während des 
ganzen Aufenthaltes soll der Kursteilnehmende entweder einen OMS oder 
einen DMS-Versicherungsschein dabei haben. 
 
8.2. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die an den Kursorten geltende Kurs- 
und Hausordnung einzuhalten bzw. dafür Sorge zu tragen, dass der 
Kursteilnehmende diese einhält. Verstöße gegen die Kursordnung können zu 
einer fristlosen Kündigung des Kursvertrages ohne Anspruch auf Ersatz oder 
Erstattung der Kursgebühr führen. 
 
9. Haftung des GI 
 
9.1. Auf Schadensersatz haftet das GI – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
9.2. Darüber hinaus haftet das GI auch bei einfacher Fahrlässigkeit für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie für Schäden aus der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht. 
 
9.3. Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des 
Kursteilnehmenden sind ausgeschlossen. 
 
10. Höhere Gewalt 
 
Das GI haftet weder für sich noch für seine Mitarbeiter für die Nicht-
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erfüllung seiner Vertragsverpflichtungen oder Schäden, soweit diese auf 
höhere Gewalt, insbesondere Feuer, Wasser, Unwetter oder sonstige 
Naturereignisse, Explosion, Streik, Krieg, Aufruhr oder sonstige außerhalb 
des Verantwortungs-/Einflussbereiches des GI liegende Gründe 
zurückzuführen sind. 
 
11. Datenschutz 
 
Das GI erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des 
Vertragspartners sowohl zum Zwecke der Erfüllung eines mit dem 
Vertragspartner abgeschlossenen Vertrags als auch im Rahmen der 
gesetzlichen Erlaubnisse und einer dem GI gegebenenfalls erteilten 
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung. Weitere Details ergeben sich 
aus der gesonderten Datenschutzerklärung, auf die hiermit ausdrücklich 
hingewiesen wird. 
 
12. Anzuwendendes Recht 
 
Für diese Teilnahmebedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 
GI und dem Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist München. 
 
13. Salvatorische Klausel 
 
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 
davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine rechtlich 
zulässige zu ersetzen, die der unzulässigen nach Inhalt und wirtschaftlicher 
Auswirkung am nächsten kommt. 
 
 


